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Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Erben nach Konkurs

Ibzser So/t« /Tat Geschä/ts- zz«d

Privat/contors /linier sich, mit
grossem VerZz/st z/nd boben
Scbu/de«. Wie können wir £/-
ter« zbm einen PrbteZZ zwJom-

men Zossen, dass dieser «z'cbt an
die GZäzzbiger gebt?

Ein Konkursit, dessen Gläubi-

ger Schuldscheine haben und
der wieder zu Vermögen
kommt, muss seine Schulden
bezahlen - sofern seine Gläu-

biger erfahren, dass er Geld
hat. Schon zwei Monatslöhne
auf der Bank reichen, dass er
die Schuldscheine präsentiert
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bekommen kann. Ich denke,
das ist auch richtig so. Wer
sonst als der Schuldenmacher
soll für das von ihm ver-
brauchte Geld geradestehen?

Fällt es Ihnen schwer, Ihr
Geld bei den Gläubigern lan-
den zu sehen, können Sie ihn
nach Artikel 480 des Ziviige-
setzbuches «enterben», d.h.
ihn testamentarisch auf die
Hälfte des Pflichtteils setzen.
Den Rest können Sie, falls er
Familie hat, seiner Frau oder
seinen Kindern oder Ihren
andern Kindern zukommen
lassen. Ich empfehle Ihnen,
sich von einem Notar beraten
zu lassen, sonst laufen Sie Ge-

fahr, einen Fehler und damit
das Testament anfechtbar zu
machen. Ein Notar kann eine
auf Ihre Verhältnisse zuge-
schnittene Lösung vorschla-

gen, was auf dem brieflichen
Weg nicht möglich ist.

Kostgeld für Tochter
Pur eZ« paar Monate babe Zcb

vZerma/ wöc/zent/ic/r mez«e

Töchter zum Ü/zeruac/zte«, wez'Z

i/zrArbeifswegso /an# Zsf. Zcb be-

reite i/zr auc/z das Nac/ztesse«

und Frzz/zstücZ:, wofür sie mic/z

bezabZe« wz'ZZ. PVz'evieZ /can« ic/z

verZauperz? Hätte« Sie eine aZZ-

gemeine KosfgeZdau/steZZung?

Meine Kostgeldaufstellung ist
wohl allgemein, aber nicht
allgemein gültig. Denn ver-
bindliche Preise für diese pri-
vaten Dienstleistungen gibt
es nicht. Eine jede Haushai-

tung hat ihre individuellen
Unkosten, und die eine Haus-
frau führt ihre Arbeit «ehren-
amtlich» aus, die andere er-
wartet zumindest ein Ta-

schengeld und die dritte eine
(bescheidene) Entschädigung
für ihren Mehraufwand.

Die Kosten für die Unter-
kunft setzen sich zusammen
aus dem Mietanteil, aus den
Nebenkosten wie Heizung,
Strom, Wasser, PTT-Gebüh-

ren, Mobiliarversicherung,
Abnützung von Möbeln und
Wäsche und aus der Besor-

gung der Wohnräume inkl.
Bett- und Toilettenwäsche.

Zu den Selbstkosten für die
Nahrungsmittel sind die
Nebenkosten (Waschmittel,
Kehrichtsäcke usw.) und die

Zubereitung dazuzurechnen;
so erhalten Sie die Mahlzei-
tenpreise. Je nach Ihren
Wohn- und Haushaltkosten
und Ihrem Aufwand können
Sie verlangen:
• Z7ber«ac/zte«: Fr. 10 - (billi-

ges Wohnen, ohne Arbeits-

entschädigung) bis Fr. 35.-
bei hohen Wohnkosten,
mit Arbeitsentschädigung

• Ma/zZzez'te«: Fr. 2- Früh-
stück (Selbstkosten) bis
Fr. 4.50 (inkl. Zubereitung)

• Nacbtesse«: Fr. 5.- bis Fr. 9.-
So unterschiedlich die Fami-

lienverhältnisse, so unter-
schiedlich die Haushaltko-
sten. Deshalb setzen die Kost-
und Logisgeber(-innen) den
Preis für ihre Leistungen fest.

Soll ich den Kindern
Geld verteilen?
Momenta« besc/zäftipe Zc/z mZc/z

damit, mei«e PZ«a«ze« zzz re-

geZ«. Jc/z bi« 85 /a/zre a/t und be-

sorge mez'«e« Hazzs/za/t a/ZeZ«.

PaZZs icb das aber zz/c/zt me/zr

Ja««, möc/zte icb Z«sP/Zegebeim
Z« unserem Dorf zz'ebe«. Mez"«

Vermöge« beZäzz/t sz'cb azzf
Pr. 380 000.-. Ist es sz'««vo/Z,

de« Kz'«der« Jetzt sebo« GeZd zw

vermache«? Wz'evZeZ so/Z zeb

zzzrüc/cbehaZte« /wr die Koste«
des Pflegeheims? Meine Pente

würde «z'cbt ganz azzsrez'cbe«.

Kan« icb /wr Jedes Kz'nd ein Kon-
to eröfhe«, das Ge/d aber sper-
re« Zasse«, bis icb gestorben bz'n?

Können Sie, aber es bringt
keinem etwas, auch nicht in
steuerlicher Hinsicht. Das

Sparkonto muss entweder
von Ihnen oder den Kindern
versteuert werden, und wenn

die Jungen das Geld (früher
oder später) erhalten, ist ent-
weder Schenkungs- oder Erb-
schaftssteuer fällig. Wieviel
Geld Sie zurückbehalten sol-

len, kann ich Ihnen nicht sa-

gen - ich kenne weder Ihre
Rente noch Ihr Budget noch
die Kosten im Pflegeheim.

Ihr Einkommen und Ihr
Vermögen sollen Ihren Le-

bensunterhalt und Ihre Pfle-

ge sicherstellen. Verschenken
Sie nur soviel, dass diese

Sicherstellung gewährleistet
bleibt, dass Sie finanziell un-
abhängig bleiben. Sonst kann
es passieren, dass Ihre Kinder
zu Ihrer Unterstützung her-

angezogen werden. Denn wer
sein Vermögen verschenkt,
dem wird es für einige Jahre
angerechnet, wie wenn es

noch vorhanden wäre.
Mein Rat: Erkundigen Sie

sich im Pflegeheim nach den
Kosten. Dann wissen Sie, was
finanziell auf Sie zukommen
kann. «Vermachen», das

heisst ein Testament schrei-
ben, ist auf jeden Fall sinn-
voll. Am besten mit Hilfe
eines Notars, der Ihnen auch
alle Ihre persönlichen Fragen
beantworten kann.

Man'azz«e Gdbwz'Zer

Kostge/dufiteWagen

für e/'ne Zebne/rzote p/us
e/'n an Sie se/ber oc/ressZer-

tes and frankiertes Coavett
C5 erba/fen Sie Zfosfge/d-

untezfapen entweder für

• Zünder /m £/fernbaus
oder für

• Senioren

(bitte angeben, we/cbes)

ZeZt/upe

Ratgeber
Postfach 642
8027 Zür/cb
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